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Wonach sich jedermann schuldigst zu ach¬
ten hat.

Urkundlich Unserer rc»

40) Cammer - Bekanntmachung vom
Zr . Aug ., xubl . am §. Sept . 1826.

LbSnderung des Daß Seine Herzogliche Durchlaucht gnäs
FeÄpÜttn.̂ " geruhet haben , mittelst Höchsten Re-

fcripts vom 28 . d. M . eine Abänderung des
tn dem Gränzzoll - Tarif vom 27. Februar
i8rZ . S -8. bestimmten Gränzzolls von Feder¬
spulen, zum Besten der eknländischen Schreib-
feder - Fabriken , in der Maße zu bewilligen,-
daß davon künftig biö weiter entrichtet wer¬
den soll:

für looo Stück rohe Federspnlen ausgehend
12 Gr.

einkommend i Gr.
für 1000 Stück fabricirte Schreibfedern'

ausgehend . . . 2 Gr.
einkommend z6 Gr.

wogegen der Transitzoll für durchgehende
Federfpulen , wie bisher , mit 12 Gr . für
1000 Stuck auch ferner zu entrichten ist,
wird hiedurch zur Nachricht öffentlich bekannt
gemacht, und haben die Gränzzoll - Einneh¬
mer hiernach von jeßt an zu verfahren.

Zn Ansehung der durchzuführendcn rohen
Federspulen wird noch insbesondere bestimmt,
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